
RR\1277822DE.docx PE742.671v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

A9-0159/2023

27.4.2023

***I
BERICHT
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Kennzeichnung von ökologischem/biologischem Heimtierfutter
(COM(2022)0659 – C9-0396/2022 – 2022/0390(COD))

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Berichterstatter: Martin Häusling



PE742.671v02-00 2/22 RR\1277822DE.docx

DE

PR_COD_1amCom

Erklärung der benutzten Zeichen

* Anhörungsverfahren
*** Zustimmungsverfahren

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 
gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 
bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.



RR\1277822DE.docx 3/22 PE742.671v02-00

DE

INHALT

Seite

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS..........................................................................................................................5

BEGRÜNDUNG.......................................................................................................................17

STELLUNGNAHME IN FORM EINES SCHREIBENS DES AUSSCHUSSES FÜR 
UMWELTFRAGEN, ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND 
LEBENSMITTELSICHERHEIT .............................................................................................19

VERFAHREN DES FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSSES ...............................................21

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS....22



PE742.671v02-00 4/22 RR\1277822DE.docx

DE



RR\1277822DE.docx 5/22 PE742.671v02-00

DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von ökologischem/biologischem Heimtierfutter
(COM(2022)0659 – C9-0396/2022 – 2022/0390(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0659),

– unter Hinweis auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0396/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 24. Januar 20231, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A9-0159/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1  ABl. C 140 vom 7.2.2023, S. 55.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Angesichts der Ziele der 
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), den 
Landwirten ein angemessenes 
Einkommen zu sichern und den 
Anforderungen der Gesellschaft an 
Lebensmittel und Gesundheit gerecht zu 
werden, bietet die wachsende Nachfrage 
der Verbraucher nach 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
die Chance, den Heimtierfuttersektor 
weiter auszubauen und das Einkommen 
der Landwirte, die in der 
ökologischen/biologischen Produktion 
tätig sind, zu steigern. In Anbetracht der 
Tatsache, dass der Heimtierfuttersektor 
eine Rolle bei der Verwirklichung der 
Ziele des europäischen Grünen Deals 
spielt, und in der Erkenntnis, dass diese 
neuen Kennzeichnungsmaßnahmen und 
die einheitliche Verwendung des Öko/Bio-
Logos der Europäischen Union dazu 
beitragen werden, die Branche für 
Heimtierfutter zu entwickeln und zu 
fördern, sowohl durch den Verkauf von 
Produkten an Verbraucher, die auf den 
ökologischen/biologischen Inhalt der von 
ihnen gekauften Produkte achten, als 
auch durch die Möglichkeit, 
ökologischen/biologischen 
Nebenprodukten einen Mehrwert zu 
verleihen. Die Branche für Heimtierfutter 
wird somit in der Lage sein, wenn auch 
nur in geringem Maße, einen Beitrag zu 
der in der Mitteilung der Kommission 
vom 19. April 2021 über einen 
Aktionsplan für die Entwicklung der 
ökologischen/biologischen Produktion 
vorgesehenen Ausweitung der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche der 
Union im ökologischen/biologischen 
Landbau bis 2030 leisten.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 
enthält Vorschriften für die 
Kennzeichnung von Futtermitteln und gilt 
sowohl für Futtermittel für der 
Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 
als auch für Futtermittel für Heimtiere, 
d. h. Heimtierfutter. Gemäß der genannten 
Verordnung dürfen zwar 
nichtökologische/nichtbiologische Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs für die 
Produktion ökologischer/biologischer 
Futtermittel zugelassen werden, die 
Verkehrsbezeichnung darf aber keine 
Bezeichnung mit Bezug auf die 
ökologische/biologische Produktion 
enthalten, wenn nicht alle Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
ökologisch/biologisch sind, selbst wenn 
dies nur für einen geringen Anteil gilt. 
Außerdem darf bei solchen Futtermitteln 
nicht das Logo der Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion 
aufgebracht werden. Somit werden die 
Endverbraucher nicht unmittelbar darüber 
informiert, ob das Erzeugnis mit den 
Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion im 
Einklang steht.

(1) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 
enthält Vorschriften über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen. 
Die Verordnung gilt sowohl für 
Futtermittel für der 
Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 
als auch für Futtermittel für Heimtiere, 
d. h. Heimtierfutter. Gemäß der genannten 
Verordnung können zwar 
nichtökologische/nichtbiologische Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs für alle 
Sorten von ökologischem/biologischem 
Futtermittel zugelassen werden, die 
Verkehrsbezeichnung darf aber keine 
Bezeichnung mit Bezug auf die 
ökologische/biologische Produktion 
enthalten, wenn nicht alle Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
ökologisch/biologisch sind, unabhängig 
von ihrem Anteil. Außerdem darf bei 
solchen Futtermitteln nicht das Logo der 
Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion 
aufgebracht werden. Somit werden die 
Endverbraucher nicht unmittelbar darüber 
informiert, ob das Erzeugnis mit den 
Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion im 
Einklang steht.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Unternehmer werden gemäß (2) Unternehmer werden gemäß 
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Anhang III Nummer 2.1.2 der Verordnung 
(EU) 2018/848 über die Zusammensetzung 
von Futtermitteln und den jeweiligen 
Anteil an Bestandteilen aus 
ökologischer/biologischer Produktion, aus 
Produktion in Umstellung und aus 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion informiert. Wenn Futtermittel 
auf Einzelhandelsebene direkt an 
Endverbraucher verkauft werden, gibt es 
allerdings derzeit keine Vorschriften für 
die Bereitstellung von Informationen über 
ökologische/biologische Bestandteile von 
Futtermitteln, bei denen nicht alle Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
ökologisch/biologisch sind. Dies trifft 
insbesondere auf Heimtierfutter zu.

Anhang III Nummer 2.1.2 der Verordnung 
(EU) 2018/848 über die Zusammensetzung 
und den jeweiligen Anteil an Bestandteilen 
aus ökologischer/biologischer Produktion, 
aus Produktion in Umstellung und aus 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion in Mischfutter informiert. 
Wenn Futtermittel auf Einzelhandelsebene 
direkt an Endverbraucher verkauft werden, 
gibt es allerdings derzeit keine 
Vorschriften für die Bereitstellung von 
Informationen über 
ökologische/biologische Bestandteile in 
Mischfutter, bei denen nicht alle Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
ökologisch/biologisch sind. Das 
Vorhandensein 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Zutaten landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
trifft insbesondere auf Heimtierfutter zu. 
Die Endverbraucher sollten angemessen 
über die Zusammensetzung von 
Heimtierfutter informiert werden, das 
sowohl ökologische/biologische als auch 
nichtökologische/nichtbiologische 
landwirtschaftliche Zutaten enthält, um 
das Vertrauen der Verbraucher und einen 
fairen Wettbewerb zwischen den 
Marktteilnehmern die 
Heimtierfutterbranche zu fördern.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kennzeichnungsvorschriften 
für ökologisches/biologisches 
Heimtierfutter auf Unionsebene sollten 
daher denen für ökologische/biologische 
Lebensmittel entsprechen, da beide 
Erzeugniskategorien hauptsächlich im 
Einzelhandel an Endverbraucher verkauft 
werden. Die Information, dass die 
Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion 

(4) Im Interesse der 
Verbraucherinformation, der 
Einheitlichkeit und der Transparenz auf 
dem Markt, und um geeignete Anreize zur 
Verwendung ökologischer/biologischer 
Zutaten zu schaffen, sollte es auch 
möglich sein, in der Verkehrsbezeichnung 
und im Zutatenverzeichnis von 
Heimtierfutter unter bestimmten 
Bedingungen auf die 
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eingehalten werden, sollte dadurch 
übermittelt werden, dass die 
Verkehrsbezeichnung Bezeichnungen mit 
Bezug auf die ökologische/biologische 
Produktion enthält und das Logo der 
Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion 
verwendet wird. Um das Bewusstsein für 
die Einhaltung der Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion zu 
schärfen, sollte das Logo der Europäischen 
Union für ökologische/biologische 
Produktion für vorverpacktes 
Heimtierfutter, das der Verordnung 
(EU) 2018/848 und der vorliegenden 
Verordnung entspricht und innerhalb der 
Union erzeugt wird, verbindlich sein, wie 
dies bei vorverpackten Lebensmitteln 
gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2018/848 der Fall ist.

ökologische/biologische Produktion 
Bezug zu nehmen. Die 
Kennzeichnungsvorschriften für 
ökologisches/biologisches Heimtierfutter 
auf Unionsebene sollten daher denen für 
ökologische/biologische Lebensmittel 
entsprechen, da beide Erzeugniskategorien 
hauptsächlich im Einzelhandel an 
Endverbraucher verkauft werden. Daher ist 
es angezeigt, 
Kennzeichnungsanforderungen für 
Heimtierfutter festzulegen, die spezifisch 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2018/848 sind. Die 
Bestimmungen der genannten 
Verordnung, die für Futtermittel gelten, 
insbesondere die Bestimmungen über die 
Produktion, die Zertifizierung, die 
Kontrolle, die Vermarktung und den 
Handel mit Drittländern, sollten weiterhin 
gelten, da Heimtierfutter Futtermittel für 
eine bestimmte Tierkategorie ist. Die 
Information, dass die Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion 
eingehalten werden, sollte dadurch 
übermittelt werden, dass die 
Verkehrsbezeichnung und das 
Zutatenverzeichnis Bezeichnungen mit 
Bezug auf die ökologische/biologische 
Produktion enthalten und das Logo der 
Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion 
verwendet wird. Um das Bewusstsein für 
die Einhaltung der Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion zu 
schärfen, sollte das Logo der Europäischen 
Union für ökologische/biologische 
Produktion für vorverpacktes 
Heimtierfutter, das der Verordnung 
(EU) 2018/848 und der vorliegenden 
Verordnung entspricht und innerhalb der 
Union erzeugt wird, verbindlich sein, wie 
dies bei vorverpackten Lebensmitteln 
gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2018/848 der Fall ist.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Weiterentwicklung des 
Heimtierfuttersektors zu fördern, sollten 
spezifische Bestimmungen über die 
Kennzeichnung von 
ökologischem/biologischem 
Heimtierfutter, über die Verwendung von 
Bezeichnungen mit Bezug auf die 
ökologische/biologische Produktion in der 
Verkehrsbezeichnung und im 
Zutatenverzeichnis sowie über die 
Verwendung des Logos der Europäischen 
Union für ökologische/biologische 
Produktion eingeführt werden.

(5) Um die Weiterentwicklung des 
Heimtierfuttersektors zu fördern, sollten 
spezifische Bestimmungen über die 
Kennzeichnung von 
ökologischem/biologischem 
Heimtierfutter, über die Verwendung von 
Bezeichnungen mit Bezug auf die 
ökologische/biologische Produktion in der 
Verkehrsbezeichnung und im 
Zutatenverzeichnis sowie über die 
Verwendung des Logos der Europäischen 
Union für ökologische/biologische 
Produktion eingeführt werden. Es sollten 
auch besondere 
Kennzeichnungsvorschriften festgelegt 
werden, um es den Endverbrauchern zu 
ermöglichen, ökologische/biologische 
Zutaten zu identifizieren, die in 
Erzeugnissen verwendet werden, die 
hauptsächlich aus einer aus Jagd oder 
Fischerei stammenden Zutat bestehen, 
solange alle anderen Zutaten 
ökologisch/biologisch sind und nur 
Futtermittelzusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe verwendet 
werden, die gemäß Artikel 24 der 
Verordnung (EU) 2018/848 zugelassen 
sind.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Nach dem Inkrafttreten der 
Verordnung (EU) 2018/848 
kennzeichneten die Unternehmer 
Heimtierfutter weiterhin nach nationalen 
Vorschriften oder privaten Standards, da 
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bestimmte notwendige landwirtschaftliche 
Zutaten wie bestimmte Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse und 
Futtermittelzusatzstoffe zur Verbesserung 
der Schmackhaftigkeit von Heimtierfutter 
oder zur Sicherstellung des Nährwerts 
nur begrenzt in ökologischer/biologischer 
Form verfügbar sind. Daher ist es 
angezeigt, die Erschöpfung der Bestände 
an Erzeugnissen zuzulassen, die vor dem 
Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung gemäß diesen nationalen 
Vorschriften oder privaten Standards, die 
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 95 
Absatz 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 akzeptiert oder anerkannt 
wurden, gekennzeichnet wurden. Daher 
sollte mit der vorliegenden Verordnung 
erlaubt werden, dass die aus diesen 
Beständen stammenden Erzeugnisse als 
ökologisch/biologisch gekennzeichnet 
werden. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Es ist angezeigt, einen späteren 
Geltungsbeginn der Verpflichtung zur 
Verwendung des Logos der Europäischen 
Union für ökologische/biologische 
Produktion auf der Kennzeichnung 
vorverpackter Heimtierfuttermittel 
vorzusehen, damit sich die Unternehmer 
in vollem Umfang auf die Anwendung der 
neuen Kennzeichnungsvorschriften 
vorbereiten können.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE742.671v02-00 12/22 RR\1277822DE.docx

DE

Mit dieser Verordnung werden spezifische 
Kennzeichnungsanforderungen für 
Heimtierfutter festgelegt, das gemäß den 
Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion gemäß 
der Verordnung (EU) 2018/848 hergestellt 
wird.

Mit dieser Verordnung werden spezifische 
Kennzeichnungsanforderungen für 
Heimtierfutter festgelegt, das nach den 
Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion von 
Futtermitteln gemäß der Verordnung 
(EU) 2018/848 hergestellt wird, und 
andere spezifische Rechtsvorschriften der 
Union für das Inverkehrbringen der 
Erzeugnisse für die Zwecke des Artikels 2 
Absatz 5 der Verordnung festgelegt.

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „Heimtierfutter“ Futter für 
Heimtiere gemäß der Begriffsbestimmung 
in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6;

1. „Heimtierfutter“ Futter gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 3 
Nummer 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002, für Heimtiere gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe f der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates6;

_________________ _________________
6 Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Futtermitteln, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 
80/511/EWG der Kommission, 
82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des 
Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG 
des Rates und 96/25/EG des Rates und der 
Entscheidung 2004/217/EG der 
Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, 
S. 1).

6 Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Futtermitteln, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 
80/511/EWG der Kommission, 
82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des 
Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG 
des Rates und 96/25/EG des Rates und der 
Entscheidung 2004/217/EG der 
Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, 
S. 1).



RR\1277822DE.docx 13/22 PE742.671v02-00

DE

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Bei Heimtierfutter, das aus der 
Jagd oder der Fischerei stammende 
Zutaten enthält, können die in Artikel 30 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848 
genannten Begriffe in der 
Verkehrsbezeichnung und im 
Zutatenverzeichnis verwendet werden, 
sofern
a) die Hauptzutat ein Erzeugnis der 
Jagd oder der Fischerei ist;
b) die Begriffe in der 
Verkehrsbezeichnung eindeutig mit einer 
anderen ökologischen/biologischen Zutat 
als der Hauptzutat verbunden ist;
c) alle anderen Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs aus 
ökologischer/biologischer Produktion 
stammen;
d) bei der Verarbeitung des 
Heimtierfutters nur 
Futtermittelzusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe verwendet 
werden, die gemäß Artikel 24 der 
Verordnung (EU) 2018/848 zugelassen 
sind; 
e) das Heimtierfutter den 
detaillierten Produktionsvorschriften 
gemäß Anhang II Teil V Nummern 1.5, 
2.1, 2.2 und 2.4 der Verordnung 
(EU) 2018/848 und den 
Verarbeitungsverfahren gemäß Artikel 17 
Absatz 3 der genannten Verordnung 
entspricht.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Im Zutatenverzeichnis gemäß 
Absatz 1 ist anzugeben, welche Zutaten 
ökologisch/biologisch sind. Die 
Bezugnahmen auf die 
ökologische/biologische Produktion dürfen 
nur im Zusammenhang mit den 
ökologischen/biologischen Zutaten 
erscheinen.

(2) Im Zutatenverzeichnis gemäß 
Absätze 1 und 1a ist anzugeben, welche 
Zutaten ökologisch/biologisch sind. Die 
Bezugnahmen auf die 
ökologische/biologische Produktion dürfen 
nur im Zusammenhang mit den 
ökologischen/biologischen Zutaten 
erscheinen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In dem in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Zutatenverzeichnis ist der 
Gesamtanteil der 
ökologischen/biologischen Zutaten an der 
Gesamtmenge der Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs anzugeben.

(3) In dem in Absatz 1 Buchstabe b 
und Absatz 1a genannten 
Zutatenverzeichnis ist der Gesamtanteil der 
ökologischen/biologischen Zutaten an der 
Gesamtmenge der Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs anzugeben.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Bezeichnungen gemäß 
Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848 und die Angabe des 
Prozentsatzes gemäß Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels müssen in derselben 
Farbe, Größe und Schriftart erscheinen wie 
die anderen Angaben im 
Zutatenverzeichnis gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels.

(4) Die Bezeichnungen gemäß 
Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848 und die Angabe des 
Prozentsatzes gemäß Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels müssen in derselben 
Farbe, Größe und Schriftart erscheinen wie 
die anderen Angaben im 
Zutatenverzeichnis gemäß Absatz 1 und 1a 
des vorliegenden Artikels.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei vorverpacktem Heimtierfutter, 
für das eine Bezeichnung gemäß 
Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848 verwendet wird, muss das 
Logo der Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion auf der 
Verpackung aufgebracht sein.

(2) Bei vorverpacktem Heimtierfutter, 
das die in Artikel 3 Absatz 1a genannten 
Bedingungen erfüllt, muss das Logo der 
Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion auf der 
Verpackung aufgebracht sein.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Übergangsbestimmungen

Bestände an vorverpacktem 
ökologischem/biologischem 
Heimtierfutter, das gemäß nationalen 
Vorschriften oder in Ermangelung 
solcher Vorschriften nach von den 
Mitgliedstaaten akzeptierten oder 
anerkannten privaten Standards gemäß 
Artikel 95 Absatz 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 und vor dem... [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] 
gekennzeichnet wurde, einschließlich 
Heimtierfutter, auf dem das Logo der 
Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion 
aufgrund nationaler Vorschriften nicht 
aufgebracht ist, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in 
Verkehr gebracht werden.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 Artikel 5

Inkrafttreten Inkrafttreten und Anwendung
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4 Absatz 2 gilt jedoch ab dem … 
[sechs Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
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BEGRÜNDUNG

Seit 1. Januar 2022 gilt die Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates sowie die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates in Kraft.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates und Artikel 59 und Artikel 95 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission konnten die Mitgliedstaaten gesonderte 
nationale Vorschriften für die Kennzeichnung von Heimtierfutter als ökologisch/biologisch 
festlegen oder in Ermangelung solcher Vorschriften private Standards anerkennen.

Leider enthält die Verordnung (EU) 2018/848 keine an den Heimtierfuttermarkt angepassten 
Kennzeichnungsvorschriften. Nach geltendem Recht ist es für Heimtierfutter nicht zulässig, in 
der Verkehrsbezeichnung eine ökologische/biologische Zutat anzugeben, wenn nicht alle 
Zutaten als ökologische/biologische Zutaten hergestellt werden. Darüber hinaus sieht 
2018/848 die Verwendung des europäischen Bio-Logos für Heimtierfuttermittel nicht vor.

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission für eine gesonderte 
Verordnung über die Kennzeichnung ökologischer/biologischer Heimtierfuttermittel als lex 
specialis zur Verordnung (EU) 2018/848 und hält es für angemessen, dass die Kennzeichnung 
von Heimtierfuttermitteln mit der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Lebensmitteln im Einklang steht, da beide Etiketten für dieselben Verbraucher bestimmt sind. 
Da Bio-Heimtierfutter nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, gibt es zudem keinen 
triftigen Grund für strengere Kennzeichnungsvorschriften für Heimtierfutter im Vergleich zu 
ökologischen/biologischen Lebensmitteln.

Der Berichterstatter unterstützt eine rasche Annahme des Rechtstextes, empfiehlt jedoch, 
einige technische Änderungen am Vorschlag der Kommission vorzunehmen, z. B. die 
Einführung von Übergangsmaßnahmen. 
Darüber hinaus, aber auch im Einklang mit den Vorschriften für Lebensmittel in der 
Verordnung (EU) 2018/848, spricht sich der Berichterstatter dafür aus, besondere 
Kennzeichnungsvorschriften hinzuzufügen, die es den Unternehmern ermöglichen würden, 
die ökologischen/biologischen Zutaten zu identifizieren, die in Erzeugnissen verwendet 
werden, deren Hauptzutaten aus der Jagd oder der Fischerei stammen.

Darüber hinaus spricht sich der Berichterstatter dafür aus, den Marktteilnehmern die 
Möglichkeit zu geben, alle bereits gelagerten Erzeugnisse in Verkehr zu bringen.
Dies bedeutet, dass die großen Bestände an Bio-Heimtierfutter bis zur Erschöpfung dieser 
Bestände noch an den Verbraucher verkauft werden könnten. 
Darüber hinaus sollte ein Übergangszeitraum von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingeführt werden, in dem die obligatorische Verwendung des EU-Bio-Logos 
nicht gilt. 
Diese beiden Maßnahmen werden einen reibungslosen Übergang ermöglichen und die 
Verschwendung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und Verpackungsmaterial 
vermeiden, ohne die Verbraucher zu beeinträchtigen, da die Zusammensetzung des 
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Heimtierfutters selbst bereits den künftigen Vorschriften entspricht.

Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge beläuft sich der Marktanteil der Bio-
Heimtierfutterbranche derzeit auf etwa 5-6 %. Der Markt ist jedoch nicht nur ein wachsender 
Markt, sondern auch ein notwendiger Absatzmarkt für Bio-Fleischteile, die nicht als 
Lebensmittel verkauft werden und um Verschwendung zu vermeiden. 
Die neuen Vorschriften für ökologische/biologische Heimtierfuttermittel würden daher das 
Ziel unterstützen, bis zum Jahr 2030 25 % der landwirtschaftlichen Fläche in der EU 
ökologisch/biologisch zu bewirtschaften. Der Vorschlag der Kommission ist ein geeignetes 
Element der Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass sich dieser Markt 
weiterentwickelt. 
Der Berichterstatter fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, über diese neue 
Verordnung und ihre Ziele zu informieren, um die Verbrauchernachfrage und das Vertrauen 
in ökologische/biologische Erzeugnisse weiter zu stärken.
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STELLUNGNAHME IN FORM EINES SCHREIBENS DES AUSSCHUSSES FÜR 
UMWELTFRAGEN, ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND 

LEBENSMITTELSICHERHEIT

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Der Vorsitzende

Herrn Norbert Lins
Vorsitzender
Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Kennzeichnung von 
ökologischem/biologischem Heimtierfutter (COM(2022)659 – C9-030936 – 
(2022/0390(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme 
vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 24. Januar 2023, diese 
Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln. In seiner Sitzung vom 22. März 
2023 hat der Ausschuss die Angelegenheit geprüft und die Stellungnahme angenommen2.

2 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Pascal Canfin (Vorsitzender), Bas Eickhout (stellvertretender 
Vorsitzender), César Luena, (stellvertretender Vorsitzender), Marian-Jean Marinescu (stellvertretender 
Vorsitzender), Maria Arena, Margrete Auken, Sergio Berlato, Malin Björk, Michael Bloss, Milan Brglez, Traian 
Băsescu, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, 
Christian Doleschal, Matthias Ecke, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Emmanouil Fragkos, Heléne 
Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glück, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Yannick Jadot, Adam 
Jarubas, Romana Jerković, Virginie Joron, Ska Keller, Petros Kokkalis, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia 
Limmer, Javi López, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Marlene 
Mortler, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Erik 
Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Robert Roos, Katarína Roth Neveďalová, 
Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor 
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Trotz des Titels und des Formats als eigenständige Verordnung hat der Vorschlag der 
Kommission technischen Charakter, da damit beabsichtigt wird, die Vorschriften für die 
Kennzeichnung von ökologischem/biologischem Heimtierfutter an die 
Kennzeichnungsvorschriften für ökologische/biologische Lebensmittel anzupassen, die in der 
Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen festgelegt sind. 

Damit Heimtierfutter als ökologisch/biologisch gekennzeichnet und mit dem Logo der 
Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion versehen werden darf, müssen 
mindestens 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
ökologisch/biologisch sein. Sind weniger als 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs ökologisch/biologisch, darf der Hinweis auf ökologische/biologische Produktion 
nur im Zutatenverzeichnis in Bezug auf ökologische/biologische Zutaten verwendet werden, 
wobei der Gesamtanteil ökologischer/biologischer Zutaten im Verhältnis zur Gesamtmenge 
der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs anzugeben ist.

Der ENVI-Ausschuss begrüßt diese neuen Kennzeichnungsmaßnahmen, die den Markt für 
ökologisches/biologisches Heimtierfutter stärken und zur Erreichung des Ziels beitragen 
könnten, bis 2030 25 % der landwirtschaftlichen Flächen in der EU für den 
ökologischen/biologischen Landbau zu nutzen. Im weiteren Sinne möchte der ENVI-
Ausschuss daran erinnern, dass bei der Herstellung von ökologischem/biologischem 
Heimtierfutter die Tierschutznormen eingehalten werden sollten, wobei die Gesundheit und 
das Wohlergehen der Tiere zu berücksichtigen sind, was mit der Initiative „Eine Gesundheit“ 
im Einklang steht.

Um einen reibungslosen Übergang von der ländergestützten Regulierung zu dem neuen EU-
Rahmen zu ermöglichen, fordert der ENVI-Ausschuss den AGRI-Ausschuss nachdrücklich 
auf, Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit einzuräumen, vorhandene Erzeugnisse bis zur 
Erschöpfung der Bestände in Verkehr zu bringen, und einen Übergangszeitraum von sechs 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung vorzusehen, in dem das Bio-Logo der EU 
nicht obligatorisch verwendet werden müsste.  

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
daher den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, vorzuschlagen, dass das 
Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung annimmt, den Vorschlag der 
Kommission ohne wesentliche Änderungen übernimmt und die dargelegten Ergänzungen 
berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin

Sinčić, Vincenzo Sofo, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Edina Tóth, Achille Variati, 
Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Esther de Lange
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